
Bonusregelung



Allgemeines

 �Für rechtswirksame Lieferbeziehungen, die über die Wattura Webseite abgewickelt werden, erhält  
der Nutzer einen Bonus gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. 

 �Die Bonuszahlungen stellen eine pauschale Abgeltung des mit der Digitalisierung und Modernisierung 
der Energiebeschaffung verbundenen Mehraufwands des Nutzers dar. Mit den Boni ist die gesamte 
Tätigkeit des Nutzers einschließlich aller ihm dabei entstehenden Aufwendungen und einschließlich 
aller ihm dabei entstehenden Kosten abgegolten. 

 �Der Nutzer ist weder verpflichtet, Energieverträge zu vermitteln oder abzuschließen, noch ist er zur 
Teilnahme am Bonusmodell verpflichtet; die Teilnahme erfolgt ausschließlich freiwillig.

 �Der Nutzer verpflichtet sich, die Bonuszahlungen nur im Einklang mit seinen gesetzlichen oder  
vertraglichen Pflichten entgegenzunehmen und ist für die ordnungsgemäße steuerliche Deklaration 
der erhaltenen Bonuszahlungen selbst verantwortlich. 

Art und Höhe der Boni

 �Art und Höhe der Boni richten sich nach der jeweils durch den Nutzer über die Wattura Webseite abge-
wickelten rechtswirksamen Lieferbeziehung und – soweit einschlägig – nach dem abrechnungsrelevanten 
Energieverbrauch der betreffenden Lieferstellen. Die Berechnung erfolgt ohne Staffelung ausschließlich 
pro verbrauchter Kilowattstunde mit einem festen Satz von 0,0003 EUR/kWh (entspricht 300 EUR/
GWh). Maßgeblich ist das je Lieferstelle/Zählpunkt abgerechnete Energievolumen gemäß der Jahres- 
bzw. Schlussabrechnung des jeweiligen Energielieferanten. Bei unterjähriger Belieferung oder unter- 
jährigen Abrechnungen erfolgt die Bonusberechnung auf Basis der jeweils abgerechneten Mengen. 

 �Die Auszahlung der Digitalisierungs- und Treueboni ist insgesamt auf höchstens 10.000 EUR pro 
Kalenderjahr und Vertragspartner beschränkt. Der Peerbonus bleibt von der vorstehenden  
Begrenzung unberührt.

 �Die vorstehende Berechnungslogik kann über den „WATTURA Bonusrechner“ unter bonusrechner.
wattura.de nachvollzogen werden. Das Online-Tool dient ausschließlich der Veranschaulichung;  
maßgeblich ist die in dieser Vereinbarung geregelte Formel und der tatsächliche Verbrauch.

Entstehung des Bonus und Auszahlung

 �Anspruchsbegründend für die Gewährung eines Bonus ist der Lieferbeginn eines von WATTURA  
vermittelten Energieliefervertrags über den Nutzer als Vertreter des Kunden. Der maßgebliche Mess-
zeitraum ist jeweils das Kalenderjahr der einzelnen Lieferstelle. Grundlage der Berechnung sind stets 
die vom Energieversorger bestätigten tatsächlichen Verbrauchsdaten. Sollte es zu Stornierungen, 
Nachberechnungen oder zu einem vorzeitigen Lieferantenwechsel kommen, werden bereits gewährte 
Boni anteilig zurückgefordert oder mit künftigen Bonusansprüchen verrechnet.

 �Die Auszahlung des Bonus erfolgt, sobald WATTURA die entsprechende Zahlung des Energieversorgers 
erhalten und die Zahlung verbucht hat. Spätestens 30 Tage nach Eingang der Zahlung wird der Bonus 
fällig. WATTURA ist berechtigt, Bonusansprüche mit bestehenden Forderungen zu verrechnen.

 �Sämtliche Bonuszahlungen werden ausschließlich aus den von den Energieversorgern an WATTURA 
gezahlten Beträgen finanziert. Ein Anspruch des Nutzers auf Auszahlung besteht daher nur, wenn und 
soweit WATTURA die entsprechenden Zahlungen der Energieversorger tatsächlich erhalten hat.

 �Auszahlungen erfolgen auf Basis eines Gutschriftverfahrens; der Nutzer teilt seine USt-ID mit.  
Beträge verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit steuerbar. WATTURA ist berechtigt, 
Auszahlungen bis zum Zugang aller für eine ordnungsgemäße steuerliche Abrechnung erforderlichen 
Angaben zurückzuhalten.

 �WATTURA kann die Auszahlung davon abhängig machen, dass der Nutzer vor Auszahlung eine  
Zustimmung des Endkunden oder der WEG vorlegt, wonach der Nutzer Drittvergütungen aus der 
Energiebeschaffung vereinnahmen darf. 



Digitalisierungsbonus und Treuebonus

 �Der Digitalisierungsbonus wird ausschließlich im ersten Jahr der Belieferung gewährt.

 �Ab dem zweiten Jahr tritt an seine Stelle der Treuebonus, der auf denselben rechtlichen und tatsächli-
chen Grundlagen beruht. Die Höhe des Treuebonus richtet sich nach der jeweils gültigen Bonustabelle 
der Folgejahre und honoriert die fortlaufende Belieferung über WATTURA.

Peerbonus

 �Darüber hinaus sieht WATTURA einen Peerbonus für Empfehlungen vor. 

 �Eine Empfehlung ist nur dann wirksam, wenn der empfehlende Nutzer den zu werbenden Nutzer per 
E-Mail kontaktiert/empfiehlt und dabei empfehlung@wattura.de in CC setzt. Diese E-Mail gilt als  
Nachweis der Empfehlung. Zudem muss der geworbene Nutzer ein jährliches Mindestverbrauchs- 
volumen von 1 Gigawattstunde (Strom und Gas) verwalten und der Vertragsabschluss über WATTURA 
innerhalb von sechs Monaten nach der Empfehlungsmail erfolgen. 

 �Der Peerbonus wird pro geworbenem Nutzer ausschließlich einmalig gewährt. Treffen mehrere  
Empfehlungen für denselben Nutzer ein, ist derjenige anspruchsberechtigt, dessen Empfehlung  
zuerst ordnungsgemäß bei WATTURA eingegangen ist. 

 �WATTURA führt interne Prüfungen zur Vermeidung von Missbrauch durch, ohne hierbei vertrauliche 
Verbrauchsdaten offenzulegen.

Änderungen der Boni

 �Änderungen sind WATTURA vorbehalten und werden dem Nutzer mindestens vier Wochen vor  
Inkrafttreten in Textform (per Email) mitgeteilt. Widerspricht der Nutzer binnen 2 Wochen, gilt die  
Vereinbarung mit Wirkung zum Änderungsstichtag als beendet; bis dahin entstandene Ansprüche 
bleiben unberührt.

Sonstiges

 �Es gelten die WATTURA Nutzungsvereinbarung und die WATTURA Datenschutzhinweise.
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